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RS OGH 1992/6/16 10ObS39/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1992

Norm

ASVG §255 Ca

ASVG §273

Rechtssatz

Während einer einstündigen Mittagspause ist es einem Diabetiker bei entsprechender Wahl seines Arbeitsplatzes

durchaus möglich, in einer in dessen Nähe gelegenen Gaststätte nach vorheriger Absprache ein der vorgeschriebenen

Diät entsprechendes warmes Mittagessen einzunehmen.
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